
 

ca.1.100 Mitglieder als ordentliche Mitglieder 
davon 400 Kinder/Jugendliche 

juristische Personen (Zweigverein) als a.o. Mitglieder 
 

Mitgliederversammlungen der Sparten 
jährlich, wählen auf Dauer von 2 Jahren 

Spartenleitungen und sonstige Mitarbeiter 

Jugendversammlung 
Kannbestimmung nach § 14 der 

Satzung 
Jugendwarte und/oder –vertreter 

der Sparten wählen Vereins-
jugendwart in den Vorstand 

Jugendvollversammlung möglich 

Spartenleitungen 
mindestens 2 Personen 

Spartenleiter u. Stellvertreter, 
weitere z.B. Kassier, 

Sportwart, Jugendwart,  
evtl.Beisitzer 

Geschäftsführender Vorstand 
2 Vorsitzende als Vertreter § 26 BGB 

+ Geschäftsführer/in 
Aufgabenverteilung gem. GO 

Prüfungsausschuss 
4 Personen 

prüfen Hauptverein und 
Sparten 

Mitgliederversammlung 
alle 2 Jahre 

wählen geschäftsf. Vorstand und Prüfungsausschuss 
Berichte, Satzungsänderungen, Ehrungen, Anträge 

Vorstandschaft 
geschäftsf. Vorstand (3) 

Spartenleiter oder ständiger Vertreter(7) 
+ Teamleiter Gruppe IV(4)  

Ehrenvors. + Vereinsjugendwart 
max. 16 Personen 

TSV Regen Strukturmodell 
Neu 2025 

Außenvertretung + 
Organisation + Finanzen 

4 Teams:  
Presse u. Öff.-Arbeit, Soziale Netzwerke, 

Homepages, EDV* Ehrenamt   
Sportentwicklung, Veranstaltungen, Jugendarbeit * 

Rechtsfragen, Datenschutz 


